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Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
1. Zu Verkehrsfläche, Erschließung 
1.1. 
Die in der Planzeichnung nachrichtlich als private Wohnwege bezeichneten Verkehrsflächen 
sind nach heutigem Planungsstand in privatem Eigentum und für die Öffentlichkeit gewidmet. 
Die sinnvolle Differenzierung in öffentliche und private Verkehrsflächen wird im 
Bebauungsplan nun dargestellt. Durch die Darstellung gelber Flächen (z.B. als F+R Wege) 
wird deutlich, was Teil der öffentlichen Straßenverkehrsfläche wird. 
 
Das Planzeichen P und der Quartiersplatz wird in der Legende ergänzt. 
 
Hinsichtlich der Thematik öffentliches Eigentum oder Privateigentum der Verkehrsflächen 
wird auf die Stellungnahme der Bauverwaltung zum Bebauungsplan verwiesen. 
 
1.2 
 
Dem Teil der Stellungnahme wird entsprochen – die Stellplätze an den Wendeanlagen 
entfallen. Mit dem Ziel die Attraktivität der Wohnwege zu erhöhen werden neue Ideen zur 
Unterbringung des ruhenden Verkehrs diskutiert. Eine Möglichkeit ist die Anordnung von 
Carports an der Sammelstraße oder die Realisierung von Tiefgaragen. (Die 
Beschlussfassung hierüber erfolgt in gesonderter Abstimmung durch den Ausschuss)  
 
Die drei in der Planzeichnung dargestellten „Flächen zur Abfallentsorgung“ befinden sich an 
den Sammelstraßen. 
 
2. Zu Grünflächen, Grünordnung 
 
2.1 
Die Ermächtigungsgrundlage für die Grünfestsetzungen (§ 9 BauGB) wird berichtigt. 
 
2.2 
Die Legende, die Bezeichnung in der Planzeichnung und textlichen Festsetzung werden 
entsprechend angepasst. Das Verkehrsgrün inkl. Retentionsflächen wird den öffentlichen 
Verkehrsflächen zugeordnet. 
 
2.3 
Die schmalen Grünflächen östlich der Garagenreihe werden als öffentliche Verkehrsflächen 
festgesetzt. 
 
3. Art der Baulichen Nutzung 
 
Die Ausweisung des Mischgebietes bleibt unverändert. Die Ausweisung eines Mischgebietes 
an der Grünecker Straße entspricht den langfristigen städtebaulichen Zielvorstellungen und 
entwickelt sich aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde. Der Festsetzungsvorschlag ist 
geprüft worden. Im Ergebnis hält der Plangeber an dem städtebaulichen Ziel der Ausweisung 
eins Mischgebietes fest. Die zulässigen Nutzungen sind nahezu identisch. Die 
Durchmischungsnotwendigkeit würde entfallen. Die Gemeinde sieht aber gerade im diesem 
Aspekt die Chance für eine innovative städtebaulich sinnvolle Entwicklung. Zudem besteht in 
Neufahrn ein Bedarf an Mischgebietsflächen. 
 
 
 
 



4. Maß der baulichen Nutzung 
 
4.1 
Der Stellungnahme wird gefolgt. In der Bauleitplanung werden anstatt der GRZ – Angaben 
reale Grundflächen in Quadratmetern angegeben. 
 
4.2 
Die Festsetzungen werden entsprechend der Stellungnahme überarbeitet. Ziel ist eine 
eindeutige Definition der Gebäudehöhen. Der Bezugspunkt wird in Ziff. 9 der 
Planungsrechtlichen Festsetzungen definiert. Die Begriffe Gebäude-, First- und Wandhöhe 
werden in den Ziffern 2.7 und 2.8 definiert. Außerdem wird auf die Tabelle in der 
Planzeichnung verwiesen um die jeweils zulässige Höhe abzulesen. 
 
Die Definition des Bezugspunktes wird zur Klarstellung der Regelung überarbeitet worden. 
Eine Definition der EFH auf NN ist aufgrund des ebenen Geländes im Plangebiet ist nicht 
erforderlich. Es wird in die Bauleitplanung ein Hinweis aufgenommen, dass die endgültige 
Höhe der Straße vor Baubeginn bei der Gemeinde einzuholen ist. 
 
Die Tabelle wird hinsichtlich der Gebäudehöhen für das WA 7 und WA8 überarbeitet. 
 
4.3 
Die Terrassen werden aus der Aufzählung entfernt. Die festgesetzten Baurechte können 
jedoch weiterhin realisiert werden. 
 
4.4 
Die Formulierung hinsichtlich der Vollgeschosse wird berichtigt. Die Festsetzung ist so 
formuliert, dass ein Dachgeschoss realisiert werden muss, wenn die maximale Zahl der 
Geschosse ausgenutzt werden soll. Bleibt das Bauvorhaben unter der maximalen Zahl der 
Geschosse ist ein Dachgeschoss demgegenüber nicht erforderlich. Die Festsetzung ist klar 
und für die Umsetzung der städtebaulichen Ziele erforderlich. Die Definition des 
Dachgeschosses wird an die Bayerische Bauordnung angepasst. 
 
5. Bauweise bzw. Bautypen 
 
Die Ausweisung von Bauweisen und –typen bleibt unverändert. Die Bauweisen und 
Bautypen sind aus dem städtebaulichen Wettbewerb entwickelt. Sie unterscheiden sich 
durch die Zahl der Vollgeschosse, durch die Erschließung (von Norden / von Süden) und die 
Grundstücksausnutzung und die Dachform. In die Tabelle in der Bauleitplanung wird eine 
Erläuterung zu den Bauweisen (Kettenhaus, Turmhaus etc.) aufgenommen. 
 
6. Dachformen und Dachmaterialien 
 
Die Dachformen und Dachneigungen sind bewusst unterschiedlich festgesetzt um das 
Quartier zu beleben. Bei Reihenhäusern, Doppel- und Kettenhäusern soll jedoch das 
Neigungsspektrum auf maximal 10° begrenzt werden. 
 
Die Festsetzung zum Dachmaterial ist der Ziffer15 „Maßnahmen und Flächen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB“ zugeordnet worden. 
 
7. Abstandsflächen, Brandschutz 
 
Regelungen zu den Abstandsflächen werden ergänzt. Dasselbe gilt für die Begründung. 
 
7.1 – 7.3 
Die verdichtete Bauweise in den Nachbarschaften (bei den Kettenhäusern) führt zu 



Konflikten mit nach der BayBO einzuhaltenden Standartabstandsflächen von H (gleich Höhe) 
x 1,0. Aus diesem Grund beabsichtigt die Gemeinde für diese Wohngebiet von der 
Möglichkeit der Öffnungs- und Experimentierklausel* Gebrauch zu machen. (*Die in Art. 6 
Abs. 7 BayBO  enthaltene „Öffnungs- und Experimentierklausel“, ermöglicht es den 
Gemeinden, durch Satzung, die auch durch Festsetzung in einem Bebauungsplan erlassen 
werden kann, für ihr Gebiet oder Teile davon abweichendes Abstandsflächenrecht 
einzuführen. Es wird empfohlen das abweichende Abstandsflächenrecht an die 
Musterbauordnung 2012 anzulehnen.) Die Abstandsflächen sollen im Bebauungsplan also 
abweichend von der BayBO geregelt werden. Die Regelungsinhalte der Musterbauordnung 
(MBO) in der Fassung vom 21.09.2012 sollen in Teilen übernommen werden. Die MBO sieht 
im Unterschied zur BayBO vor in Wohngebieten und Mischgebietes die ermittelte Höhe nur 
mit dem Faktor 0.4 zu multiplizieren. 
 
Es soll in den Festsetzungen lediglich der Multiplikationsfaktor neu geregelt werden und auf 
0.4 festgesetzt werden. Alle weiteren Regelungen wie z.B. zur Anrechnung von Dachflächen, 
zur Mindestabstandsfläche von 3m, zu vortretenden Bauteilen oder zu untergeordneten 
Vorbauten bleiben unverändert. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass vertraute und 
gewohnte Regelungen zur Ermittlung der Abstandsflächen wie üblich angewandt werden 
können und die ermittelte Höhe lediglich heruntergerechnet werden braucht. Das vermeidet 
Unsicherheiten und Fehler in der späteren Anwendung. Die reduzierte Abstandsfläche gilt 
nur im Plangebiet. Zu Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches verbleibt es bei den 
Regelungen der BayBO, d.h. die Abstandsflächen werden hier nicht verkürzt. 
 
Eine Verschattungsstudie zum Nachweis, dass keine gravierenden Nachteile auf die 
Schutzzwecke des Abstandsflächenrechts damit einhergehen wurde bereits in Auftrag 
gegeben. Diese wird als Anlage zur Begründung der Bauleitplanung beigefügt. 
 
Der Brandschutz ist Thema des konkreten Baugenehmigungsverfahrens. Es wird jedoch 
darauf verwiesen, dass den Forderungen der Regierung von Oberbayern Sachgebiet 
Brandschutz sowie der Freiwilligen Feuerwehr Neufahrn entsprochen wurde bzw. dass diese 
Träger keine Bedenken gegen den Bebauungsplan vorbringen. 
 
8. Anordnung der Stellplätze und Garagen, Nebenanlagen 
 
Aufgrund der Größe der Baugrundstücke und im Zusammenspiel mit der zulässigen 
Grundstücksausnutzung sind aus Sicht der Architekten die getroffenen Regelungen 
städtebaulich ausreichend um ansprechende Hofsituationen zu gewährleisten. 
 
9. Einfriedungen 
 
9.1 
Die Festsetzungen 4.1 und 4.2 bleiben hinsichtlich des Abstandes von 0,5m der Einfriedung 
vom Fahrbahnrand unverändert. Die Festsetzung ist aus Sicht der Architekten erforderlich 
um einen ansprechenden Straßenraum zu schaffen. Weiter stellen sie sicher, dass Hecken 
nicht unmittelbar in den Straßenraum wachsen. Die Festsetzungen werden jedoch 
dahingehend geändert, dass private Grünflächen, wenn sie den 0,5m-Abstand einhalten, 
eingefriedet werden dürfen. 
 
9.2 
Auf den Satz 2 der Ziffer 4.2 (geschnittene Hecke von 0,8m) wird verzichtet. Sichtdreiecke 
sind, dort wo es erforderlich ist, jedoch freizuhalten. 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag. Die Bauleitplanung wird entsprechend überarbeitet. 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
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zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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